
Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung der 
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 

Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 der 
Gemeinde Walzbachtal 

Auf Grund der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. 
Juli 2000 wird der Beschluss des Gemeinderats vom 03.06.2024 zur Feststellung der 
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Walzbachtal zum 01. Januar 2017 bekanntgemacht. 

Die Eröffnungsbilanz wurde am 03.06.2024 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
58.338.096,98 € festgestellt. 

Die Eröffnungsbilanz mit Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen wird von 
Dienstag, 04.06.2024 bis einschließlich 14.06.2024 im Rathaus Wössingen, Zimmer 
118, zu den üblichen Öffnungszeiten zur Einsicht ausgelegt. 

Walzbachtal, 04.06.2024 

gez. Timur Özcan 
Bürgermeister 

  



Gemeinde Walzbachtal 
Eröffnungsbilanz 01.01.2017 

Feststellungsbeschluss 
Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der 
Gemeinderat am 03.06.2024 die Eröffnungsbilanz für das Jahr 2017 mit folgenden 
Werten fest: 

 Bilanz EUR 

  

3.1 Immaterielles Vermögen 16.628,38 

3.2 Sachvermögen 52.054.639,57 

3.3 Finanzvermögen 5.908.326,17 

3.4  Abgrenzungsposten 358.502,86 

3.5 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) 0,00 

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite  
(Summe 3.1 bis 3.5) 58.338.096,98 

3.7 Basiskapital 33.399.606,11 

3.8 Rücklagen 0,00 

3.9 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 0,00 

3.10 Sonderposten 16.287.685,88 

3.11 Rückstellungen 31.761,43 

3.12 Verbindlichkeiten 7.541.297,78 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.077.745,78 

3.14 Gesamtbetrag der Passivseite  
(Summe aus 3.7 bis 3.13) 58.338.096,98 

Walzbachtal, 04.06.2024 

gez. Timur Özcan 
Bürgermeister 
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